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Amtsblatt des Landkreises Chemnitzer Land * 20. 06.2005

7, Sitzung des Kreistages des Landkreises
Chemaliizer Land am 06, Juli 2005, 17:00 Uhr in

der Sachnenlandhalle, 086377 Giauchap,
An der Sachsenlandhalle, Kullursaal

Tageantdnung;

Öffentlicher Tell:

1 Eröffnung der 7, Sitzung des Kreistages das
Landkreises Chemnitzer Land ung Feststellung
der ordnungsgemäßen Ladung und der Be-
schlussfähigkeit

2. Beratung und Beschlussfassung über außer-
Alanmädige Ausgaben für Investitionen kn Kin-
dertagesstätten im Landkreis Chemnitzer Land

3. Beratung und Beschlussfassung zur Uberprü-
fung der Beschäfugtien des Landralsamtes auf
Hinweis für eine Zusammenarbeit mit dem Mi-
nisterium für StaatssicherheitAmt für Natlona-
le Sicherheit der ehemalıgen DDR unter Einbe-
ziehung der Rosenholzdatelen
Beratung und Beschlussfassung über eine Stel-
lenplanänderung ın der Kreismusikschule
Chemnitzer Land
Banennung von zwei Vertretem des Lancdkrei-
505für die Einigungsstelle der ANGE Chemnit-
zer Land
Benennung von fünf Vertretern für die Mitglie-
der des Beirates der ARGE Chemnitzer Land
Beratung und Beschlusstassung über die Be-
stellung einer Dienstbarkeit am Flurstück 575/6
der Gemarkung Leukersdorf
Wahl eines Mitgliedes in den Aufsichtsrat der
Sachsanring-Rennstrecken-Management GmbH
Wahl von Nachfolgern in den Stiftungsrat der
Stiftung „Förderfonds der Kreissparkasse Glau-
chau - Stiflung der Kreissparkasse Glauchau“

10. Informahonen
10.4 Bericht des Landrates zum Stand der Umset-

zung der ARGE-Bıldung
10.2 Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedem gemäß

63 Sächsischer LandkreisordnungI, V. m.
Abs, 2 Satz 1 Sächsischer Gemeindeord-

nung

Es schließ! sich ein nichtöffenWicher Beratungsteil
an,

D
i

Dr. C. Scheurar
Landrat m}

Bekannimachung des Landralsamtes Chemnitzer
Land als unlere Naturschulzbehörde über
die Verkündung der Zweiten Varordrung

des Landkreises Chemnitzer Land
zur Festsetzung von Flächennaiurdenkmalen

Aus technischen Gründen werden die zur Verord-
nung gehörenden Karten (einschließlich des Varond-
nungstextes) ersatzverkündet. Die Karten (einschließ-
lich des Verordnungstextes) werden im Landratsamt
Chemnitzer Land, Gerhäart-Hauptmann-Weg 2, Presse-
stelle, Zimmer 234, 08371 Glauchau, zur kostenlosen
Einsicht durch jedermann während der Dienstzeit vorn
Montag bis Freitag von jeweils 09:00 bis 12:00 Uhr,
Dienstag von 13.00 bis 18:00 Uhr und am Donners-
tag von 13:00 bis 15:00 Uhr auf die Dauar von zwei
Wochen nach Verkündung dieser Verordnung im
Amisbiatt des Landkreises Chemnitzer Land öffentlich
ausgelegt (Ersatzverkündung).

Dr. C., Scheurer
Landrat

Verkündum
Zweite Verordnung des LandüreisesChemnitzer

Land zur Festsetzung von Flächennaturdenkmalen
Vor 25. Mai 2005

Aufgrundvon 8 21In Verbindungmit 5 40 Abs, 1Nr.

2

LandratesBüro des

Sondersitzung des Verwaltungsausschusses des
Kreistages des Landkreises Chemnitzer Land

am 06. Juli 2005, 16:15 Uhr In der
Sachsenlandhalie, An der Sachsenlandhalle,

08371 Glauchau, Seminarraum

Tanesordnung:
ÖffentlicherTall

1. Beschlussfassu
tungen nach

2. Informationen

Dr. GC, Scheurer
Landrat In}

über die Vergabe von Bauleis-
A an Kreisstraßen

Sondersitzung das Beteillgungsausschusses des
Krelsiages des Landkreises Chemnitzer Land

am 20. Jull 2005, 17:15 Uhr In dar
Sachsenlandhalle, An der Sachseniandhafte,

08371 Glauchau, Seminarraum

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1, Vorstellung der Teilbaumaßnahme „Dach- und
Fassadensanlarung” am Schloss Waldenburg

2. Beschlussfassung über die Vergabe von Baulels-
lungen nach VOB/A für das Schloss Waldenburg,
TekobjaktMO Beh  Per  1

3. Beratung und Beschluss zur Errichtung ei-
ner Photovollaik-Anlage im Beruflichen Schulzen-
trum für Wirtschaft und Sozialwesen Lichtenstein

4. Informationen
Es schließt sich ein nichtöffentlicher Beratungstail

an.

Dr. ©. Scheurer
Landrat w)

Bakancılgabe dar Beschlüsse der Außesrorgemiil-
chan Sitzung das Kreistagesam 25. Mai 2005

Boschluss-Nr. 4D/05 vom 25, Mai 2005
Der Antrag der Fraktion der ULCL mit nachfolgen-

dem Wortlaut wird abgelehnt:

© Landrat
3 und 8 50 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Sächsischen Geset-
ze5 über Naturschutz und Landschaftspflege (Sächsi-
sches Naturschutzgesetz - SächsNatSchG) in der Neu-
fassumg der Bekanntmachung vom 11. Oktober 1964
(SächsGVEBl, 5. 1601, ber. 1995 5. 106), zuletzt geän-
dert durch Artikel 4 des Gesetzes über Maßnahmen zur
Sicherung der Öffentlichen Haushalte 2005 und 2006
im Freistaat Sachsen vom 22. April 2006 (SächsGVBl.
$. 121) und 5 49 Absatz 3 Satz 1 der Landkreisordnung
für den Freistaat Sachsen (Sächsi,Krü} vom 19, Juli
1993 (SächsGVBL 5, 577). zuletzt geändert durch Arti-
kei 9 des Gesetzes zur Modemisierung der Sächsischen
Verwaltung und zur Vereinfachung von Verwaltungsge-
setzen vom 05. Mai 2004 (SächsGVBi. S. 148) hat der
Kreistag des Landkreises Chemaitzer Land mit Be-
schluss vom 20. April 2005, Beschiuss-Nummer:
35405, folgende Verordnung erlassen:

$1
Festsetzung als Flächennaturdenkmale

Die in 8 2 näher bezeichneten Flächen auf dem Ge-
biat des Landkreises Chemnitzer Land werden als
Hächennaturdenkmale festgesetzt. Die Fächennatur-
dankmale führen die Bezeichnungen
1. „Kreiselbach Hohenstein-Emmsithal“,
2. „Schüdkrötenteich im Rümpfwald”,
3. „Schwarzer Teich im Rümpfwald” und
d4. "Steinbruch Kaulungen”.

AMTLICHER TEIL

Der Kreistag beschließt, den Vertreter in der Gesell-
schafterversammlung in der Kreiskrankenhaus Ru-
dalf Virchow Glauchau gGmbH anzuweisen, die
Schließung des Krankenhauses Meerane zeitgleich
mit der Inbetriebnahme des neuen Gebäudes das
zweiten Bauabschnittes in Glauchau zu vollziehen,
Enisprechend ist der Gesellschaftsvertrag zu ändern,

Saschluss-Kr. 41/05 vom 25. Mai 2006
Der Landrat wird beauftragt, gegenüber der Sächst-

schen Staatsregierung mit Nachdruck dahingehend
zu miervenjeren, dass das Sächsische Staatsminisie-
rum für Kultus (SMK) und die ihm nachgeordneten
Schulaufsichtsbehörden,
+ Bowelt und solange die Fortschreibung der Schul

neizplanung durch den Landkreis Chemnitzer
Land nicht abgeschlossen ist, keinerlei Entschei-
dungen in Bezug auf den Fortbestand von Schu-
len des Landkreises Chemnaitzer Land treffen, die
dem Inhalt und den langfristigen Strukturent-
scheidungen der vom Kreistag beschlossenen
und geltenden Schulnetzplanung des Landkreises
Chemnitzer Land widersprechen,

- alle ggf. zwischenzeitlich diesbezüglich getroffe-
nen Entscheidungen unverzüglich außer Vollzug
Setzen und deren Rücknahme gegenüber den be-
troffenen Schulträgern erklären.

Beschlurs-Nr. 42/05 vom 25. Mai 2005
Der Landrat wird beauftragt, die erforderlichen

Vorkehrungen dafür zu treffen, dass der Landkreis
hei der Schulnetzplanung gemäß 5 23a SchulG in
Verbindung mit der Schulnetzverardnung dafür
Sorge trägt, das Verfahren bis zur Beschlusstas-
sung über den Schulnetzplan so auszugestalten,
dass die gesetzlich normierten Anhörungs- bzw. Be-
teiNgungSrschte in ausreichendem Maßegewahrt

en.

Beschluss-Nr. 43/05 vom 25. Mai 2005
Der Landrat wird beauftragt, für den Fall, dass das

SMK entgegen dem Punkt werden sollte, zur
Wahrung und Achtung der dem Landkreis Chemnit-
zet Land zustehenden und übertragenen gesetzlichen
Schulnetzplanungshoheit alle zur Verfügung stehen-
den Mitte! und Möglichkeiten - o0f. auch den Klage-
WEG - Zu nutzen, um zwischenzeitlich beschisdene
Anordnungen über den Widerruf der Mitwirkung des
Freistaates Sachsen an Schulen des Landkreises
Chemnitzer Land anzufechten bzw. deren Vollziehung
entgegenzuwirken.

82
Schutzgegenstand

{1} Die räumlichen Geilungsbereiche der Schutzge-
ganstände sind in der Anlage (eine Seite) fur-
stücksgenau dargestellt. Die Anlage ist Bestand-
1eil dieser Verordnung.

(2) Die Lage und die Grenzen der Flächennaturdenk-
male sind des Weiteren In vier Ubersichtskarten
im Maßstab ca. 1: 10 000 sowie in vier Aurkar-
ten im Maßstab1:2 000 bzw. 1 : 2 730 mit ainer
durchgezogenen oder durchbrachenen Linie rot
Bingetragen. Maßgebend für den Gremzverlauf
alnıd dia Linlenaußankanten in den Flurkarten mit
der Ausnahme, dass der Gleisoberbau und Gleis-
unterbau auf dem Flurstück 689 der Gemarkung
Kaulungen nicht zum Flächennaturdenkmal
„Steinbruch Kaufungen” gehören. Die Karten sind
Bestandteil der Verordnung.

{3} Die Verordnung einschließlich der In Absatz2 ge-
nannien UÜbersichts- und Flurkarten wird im
Landratsamı Chemnitzer Land, Gerhart-Haupt-
mann-Weg 2, 08371 Glauchau, Zimmer 234, zur
kostendosen Einsicht durch jedermann während
der Dienstzeit von Montag bis Freitag von jewells
08:00 bis 12:00 Uhr, Dienstag von 13.00 bis
18:00 Chr und am Donnerstag von 13:00 bis
15:00 Uhr auf die Dauer von zwei Wochen nach
Verkündung dieser Verordnung im Amtsblatt des

karigmi
Rechteck



AMTLICHER TEIL
Landkreises Chemnitzer Land öffentlich ausge-
legt (Ersatzverkündung),

{4} Die Verordnung mit der in Absatz 1 genannten
Anlage und mit den in Absatz 2 genannten Karten
ı6t nach Ablauf der Ausiegungsfrist (Ersatzver-
köndung) im Landratsamt Chemnitzer Land zur
kostenlosen Einsicht durch jedermann während
der Sprechzeiien niedergelegt.

83
Schulzzweck

Schulzzwecke sind.
1. im Flächennaturdenkmal „Kreiselbach“ die Erhal-

tung des Eichen-Buchenwaldaes auf schuttrei-
chem Glimmerschiefer einschließlich des angren-
zenden quellnahen Teiles des Kreiselbaches, Ins-
besondere wegen der Bedeutung für den sellenan
Feuersalamander,

2, Im Fächennaturdenkmal „Schildkrötenteich Im
Aümpfwald“ die Erhaltung des laubholzreichen
Flachlandbach-Tälchens im Rümpfwald ein-
schließlich Schildkrötenteich,

3 im Fächennaturdenkmalt „Schwarzer Teich im
Rumpfwald”“ die Erhaltung des lichten und sump-
fıyan Wald-Tälchens im Rümpfwald einschließ-
lich Schwarzem Teich,

4, m Flächennaturdenkmal „Steinbruch Kaufungen”
die Erhaltung des ehemaligen Granutit-Steinbruch-

es mit seltenen Orchideenvorkommen ein-
Schließlich Turmalinpegmatitgängen im Granudit

aus wissenschaftlichen und landeskundiichen
Gründen sowie wegen ihrer Seltenheit und Eigenart.

54
Verbote

(1) Es ist verbolen, die Flächennaturdenkmale zu be-
seitigen, sowie Handlungen vorzunehmen, die zu
einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung
oder nachhaltıgen Starung der Flächennaturdank-
male führen können

{2} Insbesondere ist verboten:
1. bauliche Anlagen zu errichten, auch solche, die

keiner bauaufsichtlichen Genehmigung bedürlen,
2. Straßen, Wege. Plätze oder Sonstige Ver-

kehrsaniagen anzulegen, Leitungen Zu verle-
oder Anlagen dieser Art zu verändern,

8 Bodengestalt zu verändem,
. Plakate, Bild- oder Schritttafeln aufzustellen

oder anzubringen,
‚ Abfälle oder sonstige Gegenstände zu bahan-

deln, zu lagern oder abzulagern,
. zu lärmen, Luftverunreinigungen oder Er-

schütterungen 2u verursachen Sowie FEuBr-
stellen einzurichten,

. Zu zeiten, zu lagern, Wohnwagen, sonstige
Fahrzeuge oder Verkaufsstände aufzustellen,

& Pflanzen einschließlich Gehötze oder ihre Teile
oder Entwicklungsformen einzubringen, zu
entnehmen, zu beschädigen ader zu zerstören,

9, Tiere einzubringen. wldiebenden Tieren nach-
zustellen, sie mutwillig zu beunruhigen, sie zu

AUS DEN ÄMTERN
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Informallon zam Antrag auf Übernahme das
Elterabaitrages für den Besuch einer

Kinderlageseisrichtung

Der Landkreis Chemnitzer Land als Örtlicher Träger
der öffentlichen Jugendhilfe übernimmt auf Antrag
den Elternbeitrag beim Besuch eines Kindes in einer
Kindertageselnrichtung, wenn die Balastung den El-
tem nicht zuzumuten ist. Die gesetzlichen Varschrif-
ten dazu sind das Kinder- und Jugendhäfegasetz
(SGB WI) in Verbindung mit dem Sächsischen Kin-
dertagesstättengesetz (SächsKitaG) und dem Sozial
hilfegesetz (SGB XII).

Für die Bearbeitung und Entscheidung über die An-
träge ist Im Landratsamt Chemnitzer Land das Ju-
gendamt zuständig,

Für die Prüfung des Antrapes und Feststellung der
Belasiungsgranze Ist die lückenlose Vorlage von Ein-
kommensnachweisen sowie entsprechender Nach-

fangen, zu verletzen oder zu töten oder Puppen,
Larven, Eier oder Nester odar sonstige Brut-,
Wohn- oder Zufluchistätten dieser Tiere zu ant-
ternen, zu beschädigen oder zu zerstören,

10. Entwässerungs- oder andere Maßnahmen
vorzunehmen, die den Wasserhaushalt des
Gebietes verändern,

11.0A der bisherigen Grundstücksnutzung zu

12, organischen oder mineralischen Dünger ein-
zubringen,

13. Pilanzenschutz-, Schädiingsbekämplungs-
mittel oder andere Chemikalien auszubringen,

14.Gewässer oder Feuchtgebiete zu venunreint-
Jen, zu verändern oder zu schädigen,

15.mi Booten bzw. anderen Schwimmgerätenzu
ran,

18.In den Flächennaturdenkmalen „Kreiselbach
Hohenstein-Ernstihal”, „Schildkröterteich im
Aümpfwald“ und „Schwarzer Teich im
Rümpftwald" zu angeln,

17.Flächen außerhalb der öffentlichen Straßen
und markierten Wege zu betreten, auf diesen
Zu reiten oder mit motorgetriebenen oder be-
spannten Fahrzeugen zu befahren,

18.die Nutzung für sportliche, touristische oder
Ähnliche Zwecke jeglicher Art,

19,amtliche Kennzeichen zu beschädigen, zu zer-
stören oder zu entfernen.

55
Zulässige Handlungen

A] $ 4 gilt nicht für
. Orninungsgemäße Ausübung der | ,

2. dia ordnungsgemäße Fischerei in Hırar bishe-
Higen Art und in ihrem bisherigen Umfang,

3. die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Nut-
ZUNg,

4. de ordnungsgemäße Forstwirtschaft, weiche
den Dauerwaldcharakter in den Flächennatur-
denkmalen „Kreiselbach Hohanstein-Emnstthai”,
„Schildkrötenteich im Rümpfwald” und
„Schwarzer Teich im Rümpfwald” gewährleistet,

5. die ordnungsgemäße Forstwirlschaft im Fiä-
chennaturdenkmal „Steinbruch Kaufungen”,

6. die sonstige ordnungsgemäße Nutzung der
Grundstücke und der rechtmäßig bestshen-
den Einrichtungen in der bisherigen Art und
im bishengen Umfang sowie deren Unterhal-
tung und Instandsetzung,

7, behördlich angeordnele oder zugelassene
Kennzeichnungs-, Überwachungs- und Pfie-
gemaßnahmen,

8. behördlich angeordnete oder zugelassene Be-
Schliderungen,

9. notwendige Wakischutzmaßnahmen im Sinne
des Wakigesetzes für den Freistaat Sachsen
In der jeweils geltenden Fassung,

10. die pflichtgemäße Wahrung der technischen
Sicherheit sowie Durchführung von Trassen-
freihaltungsmaßnahmen der 220 KV-Freiel-

-.Amtsblatt des Landkreises Chemnitzer Land * 20.06.2005
lung Röhrsdorf - Crossen im Fächennatur-
denkmal „Kreiselbach Hohenstein-Ernstthal”,

2) Em gllt auch nicht, solange und soweit Sich die
hutzzwecke nach $ 3 durch venranliche Rege-

lungen zwischen der unteren Naturschutzbehörde
und den Eigentümern oder Nutzungsberechtigten
erreichen lassen,

58
Pilegemaßnahmen, Duldumy

(1) Pflagemaßnahmen für die einzelnen Flächenna-
turdankmale kann die untere Naturschutzbehörde
in Pflegeplänen festlegen.

(2) insbesondere sollen folgende Maßnahmen
durchgeführt werden:
1. Auflichten der Ufergehötze der Teiche In den

Fächennaturdenkmalen „Schildkrötenteich
Im Rümpfwald" und „Schwarzer Teich Im
Rümpfwald“,

2. In den Flächennaturdenkmalen „Schildkröten-
teich im Rümpftwald“ und „Schwarzer Teich
Im Rümpfwald” sollen im Zuge forstiicher Be-
wirtschaftung nicht standortgerechte
und/oder nich! heimische Bäurme entnommen
und durch heimische standortgerechte Bäu-
me erseizt werden,

3. Gehölzausschnitt sowie Mahd im Bereich
Hchtbedürkiger Gesellschaften wie des Kna-
benkraut- und Sittervorkommens Im Flächen-
naturdenkmal „Steinbruch Kaufungen“.

(2) Ola jeweils geltenden Pflegemaßnahmen können
von der Naturschutzbehörde vertraglich
geregelt oder angeordnet werden.

(4) Eigentümer und Nutzungsberechtigte haben die
Kennzeichnungs-, Überwachungs- und Pflege-
maßnahmen zu dulden. Auf Antrag kann ihnen die
Durchführung der Pfilegemaßnahmen übertragen
werden,

87
Beireiungen

Von den Verbeien dieser Verordnung kann die Na-
turschulzbehörde nach & 53 Sachs hG in derje-
weils geltenden Fassung Befreiung gewähren.

5a
Anuzeigepflicht

Schäden in Flächennaturdenkmalen sind gemäß
5 55 SächsNatSchG in der jeweils geltenden Fassung
von den Grundstückseigentümern oder den Nut-
zungsberschtiglen unverzüglich der Naturschutzbe-
hörde unmittelbar oder über die Gemeindeverwal-
tung anzuzeigen.

$8
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des & 61 Abs. 1 Nr. 1
SächsNatSchG in der jeweils geltenden Fassung
handel, wer In dem Flächennaturdenkmai wor-
sätzlich oder fahrlässig entgegen & 21 Abs. 5

„Bitte lesen Sie zu! Satta 7 welter

"Jugendamt
| weise von Kasten der Unterkunft, Versicherungen,

Werbungskosten, besonderen Belastungen USW.
he Hinweisblatt Elternbeiträge) unbedingt erfor-

Zur Vorlage der vollständigen Linterlagen ist der
Antragsteller Im Rahmen seiner Mitwirkungspfilcht
gemäß den 68 60 ft. SGB | verpflichtet.

Die Antragstellung Soll zukünftig in einem der
drei Bürpersarvicestellen der Landkraisverwaltung
ertolgen. Dort wird durch die Mitarbeiter beraten
und gleichzeitig auch die Antragsformulare ausge-
geben,

Fokgende Sarvicebüros stehen hierfür zur Verfügung:

* Glauchau, Gerhart Hauptmann“ 2
» Hohensteln-Ermstthal, Bahnhof9
» Umbach-Oberfrahna, Jögerstraße2a

Amtsblatt des Landkreises Chemnitzer Land » 20.06.2005

Der Bürgerservice ist geöffnet.
Monlag bis Donnerstag 07:00 bis 18:00 Uhr
Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr
Samstag (wechselnd) 09:00 bis 12:00 Uhr

Die konkreten Termine sind im Amtsblatt des Land-
kreises nachzulesen.

Die für die Bearbeitung des Antrages erforderlichen
Unterlagen sind im Original vorzulegen. Diese wer-
den durch das Servicebüro kostenlos kopiert bzw.
eingescannt und bei Vollständigkeit an das Jupend-
amt zur Bearbeitung weitergeleitet.

Rückfragen zur Antragstellung können unter der
Rufnummer 03763 45100 des Bürgerservice gestellt
werden. Im Interesse einer zügigen Antragsbaarbei-
tung ist von Anfragen im Jugendamt grundsätzlich
atzusehan. ja]
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AMTLICHER TEIL
Fortsetzung von Seile 3
SächsNatSchG in der jeweils geltenden Fassung
ın Verbindung mit & 4 ohne vorherige schriftliche
Befreiung verbotene Handlungen vornimmt. Ord-
Hungswidrng handelt, wer ein Flächennaturdenk-
mal beseitigt sowie Handlungen vornimmt, dia zu
einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung
oder nachhaltigen Störung eines Flächennalur-
denkmales führen.
Insbesondere ist ordnungswidTig:
1. bauliche Anlagen zu errichten, auch Solche,

die keiner bauaufsichtlichen Genehmigung
bedürfen,

2. Straßen, Wege. Plätze oder s0nslige Ver
kehrsanlagen anzulegen, Leitungen zu warle-
gen oder Anlagen dieser Art zu verändern,
die Bodengeslalt zu verändern,

. Plakate, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen
Oder anzubringen,

, Abfälle oder sonstige Gegenstände zu behan-
deln, zu lagern oder abzulagem,

, Zu lärmen, Luftverunreinigungen odar Er-
schütterungen zu verursachen Sowie Fauer-
stellen einzurichten,

. Zu zeiten, zu lagern, Wohnwagen, sonstige
Fahrzeuge oder Varkaufsstände aufzustellen,

8. Pflanzen einschließlich Gehötze oder Ihre Talla
oder Entwicklungsformen einzubringen, zu
entnehmen, Zu beschädigen oder zu zerstören,

, Tiere einzubringen, wildiebenden Tieren nach-
zuslelen, sie mutwillig zu beunruhigen, 38 zu
fangen, zu verletzen oder zu tö1en oder Puppen,
Larven, Eier oder Nester oder sonstige Bruft-,
Wohn- oder Zufluchtstätten dieser Tiere Zu nt-
tamen, zu beschädigen oder zu zerstären,

10.Entwässerungs- oder andere Maßnahmen
vorzunehmen, die den Wasserhaushalt des
Gebleles verändern,

11. die Art der bisherigen Grundstücksnutzung zu
ändern,

12. organischen oder mineralischen Dünger ein-
zubrin
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mittel oder andere Chamikallen auszubringen,
14. Gewässer oder Feuchtgebiete zu verunrelni-

gen, zu verändern oder zu schädigen,
15.mi Booten bzw. anderen Schwimmgerälen zu

ran,
16.in dem Flächennaturdenkmal „Kreiselbach

Hohenstein-Ernstihat”, „Schildkrötenteich Im
Rümpfwald“ oder „Schwarzer Teich im
Rümpfwald" zu angeln,

17,Flächen außerhalb der öffentlichen Straßen
und markierten Wege zu betreten, auf diesen
zu reiten oder mit mötorgetriebenen Oder he-
spannten Fahrzeugen zu befahren,

18. die Nutzung für sportliche, touristische oder
ähnliche Zwecke jeglicher Art,

18.amtliche Kennzeichen zu beschädigen, zu zer-

Amtsbintt des Landkreises Chemnitzer Land + 20.06.2005
stören oder zu entfernen.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des $ 61 Abs, 1 Nr. 1

$2 Abs

SächsNatSchG In der jeweils geltenden Fassung
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer voR-
ziehbaren Nebenbestimmung zuwiderhandett, mit
dervs nach 6 8 erteilte Befreiung versehen wor-

|

10
Ia-Kraft Treten

Diesesan Verordnung Iritt am Tago nach Ablauf der In
3 festgesetzien Ausiegungsfrist in Kraft,

Glauchau, den 25. Mai 2005
Or GC. Scheurer
Landrat [1]

Anlage zur Zweiten Verordnung des Landkreises Chemnitzer
Land zur Festsetzung von Flächennaturdenkmalen

gen,
BB Pflanzenschutz-, Schädiingsbekämpfungs-

Bezeichnung des Gomarkung vollsiändip oder Größe das
Fiächen- teilweise betroflene Flächenaatur-
axlurdeakmales Fiursiöcksnummern, denkmales in Hektar

Besanderheiten

„Kreiselbach Hohenstein | 1027, 1027a, 1028, 1125, 1154; | ca. 4.0
Hohenstein-Ermstthal” rachtsufrig des Kreiselbaches

gehen gin zehn Meter breiter
vwässerrandstreifen gemäß

SächsWG in der jeweils geltenden
Fassung zum Flächennaturdenkmal

„Schidkrötenteich im |Glauchauer | 384, 92/1, 83/1, 133, 1336, 5 ,0
Rümpfwald” Rümpfforst | 13377, 133/24, 13027

„Schwarzer Teich Glauchauer | 135/27, 137/387, 137/38 a.25
im Rümpfwald” Rümpfforst

„Steinbruch Kaufungen"] Kaufungen | 619, 669 mit dar Ausnahme, ca. 3,2
dass der Gleisoberbau und
Gleisunierbau nicht zum
Flächennaturdenkmal gehären m]

„TESTEN SIE MAL:
BP
N:

08393 Meerane, Seiferitzer Miiee 4
Tal.: (03764)40 08 -0,Fax: 40 08 24 SOMMER

GmbH & Co. KG

Jetzt #2“ im Autohaus SOMMER. 2 Marken unter einem Dach.

Dina X 350 Sonata
70GLS. 105 KW ( 143PS} 35 1V6 14510 {197 PS) DOCK GLL20HWLI62PE) PC.77 WA (105 PS] NT agwM83 PS 24 GLS 119 kW [162 PS)
Traktonakontroiie,Funkdombe-—— Klmaaulormbik,4 Arbags, Le- — Alradantrieb u.Gewiebsunte- Klimaanlage. Bordoompulse. ABS mi ER, Servolenkung Klimpausornabk, Leckerterdkrad
d ienungkur ZV. Alarmanlage. detaumtattung. Navigatlana- —Batung Fuschaliber.wel.Hin- 4 Arrbage, Außanspaegel slak- 4 Arrhagı Rücksitziehne u r  u-acheltkraut, Funklemiedie-
Klımaanage. Bordcomputer, sysem Geschwindigkeits- wescharkfferenzial.2 Asrbags. Insch sinsallhar und beheizs benk 00:40 geteilt umklagg nung für ZV, Alarmanlage.
Leckorknkrael, UM-Feigenuvm eQelenlage, LM-Feigen uw.m. b i szu 3,5 1Anhängeslaut k im Bar, u.WAT. bar uvm 4 Airbags. Bordcompuar uvm.
ab 22980. EUR ab 33400, EUR 4b 27390,- EUR ab 156990,- EUR 2b 2880.- EUR eb 22850,-EUR

= | Se  _—_ a s r  ,

LA  2 a 7 me  S -  A— Fahrzeugabmaktungen arnıfalten zT
DAT 1 Wa CET Ba

Actam Matrix Santa Fa Trajet
1.3 GLS, 62 kW (B4 PS) 1805, 78 ıW (103 PS) 24015 107 kW [146 P5) 2.0015. 103 ıW {140 PS)
dopralter Senmmackriischutz. — wverschlabbans. 6040 gaösite, Front 0, Alkasdangnb, 4 A- Klimaanlege, Enzeieite in
ABS mit EBV. Kilmamlage. doppelt umklappbars Alcksar- bag Dachtelng, Alıman- 2, ud 3. Sitzalhe doppelt FD  HYUNDRI
Anderlankrad) und-schaltkrut — dehre ir en 4 A lbanvarla lage, Funklembedianungfür k l appba rund herausmahrrber,
4 Arbaga Baulcompueruvm  Ablagendglchlem WEIT ZV uam 7 Sitze. 4 Aubara u wm
ab 13000. EUR ab 14990, EUM ab 194B0,- EUR ab 22990,- EUR

Hauptsitz: Alliale: 04603 Windischleuba
Fürfminutenweg Süd 2
Tel.: (03447) 89 10 40

karigmi
Rechteck
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Übersichtskarte für das Flächennaturdenkmal "Schildkrötenteich im Rümpfwald"
(Bestandteil der Zweiten Verordnung des Landkreises Chemnitzer Land

zur Festsetzung von Flächennaturdenkmalen)

Kartengrundlage: Topographische Karte 1:10 000, Blatt M-33-38-C-a-2, C-a-4 (1992)

Legende: Schutzgebietsgrenze, im Original rot Du ]

Glauchau, den

Dr. C. Scheurer Dienstsiegel
Landrat

Verfahrensvermerke:

Öffentliche Auslegung des Verordnungsentwurfes: Öffentliche Auslegung der Verordnung
(Ersatzverkündung):

Vom: Bis: Vom: Bis:

Glauchau, den Glauchau, den

Zetsche Dienstsiegel Zetsche Dienstsiegel
Amtsleiter Amtsleiter



Flurkarte
für das Flächennaturdenkmal (18)
"Schildkröätenteich im Rümpfwald"
Gemarkung Glauchau
Stadt Glauchau

. Bestandteil der Verordnung des
„ Landratsamtes des Landkreises

Chemnitzer Land zum Schutz
von Flächennaturdenkmalen

Flurkarte M 1: 2000

Schutzgebietsgrenze
(im Original rot)

Glauchau, den

Dr.C,Scheurer
Dienstsiegel Landrat


